
Merkblatt zum Vertrag über eine Einstiegsqualifizierung (EQ)
Ihre Ansprechpartner:

IHK Flensburg
Service-Center

IHK zu Kiel
Michael Wohlgehagen

IHK zu Lübeck
Anja Paulsen

Tel. 0461 / 806 806
Fax. 0461 806 9 806
service@flensburg.ihk.de 

Tel. 0431 / 5194-243
Fax. 0431 / 5194-543
wohlgehagen@kiel.ihk.de 

Tel. 0451 / 6006-251
Fax: 0451 / 6006-992
paulsen@ihk-luebeck.de

1. Der Vertrag über eine Einstiegsqualifizierung wird zwischen dem Qualifizierenden (Betrieb) 
und dem zu Qualifizierenden geschlossen. Im Falle der Minderjährigkeit des zu Qualifizieren-
den ist zum Vertragsabschluss die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 

2. Auf Antrag erstattet die Arbeitsagentur die Vergütung bis zu einer Höhe von bis zu  216,00 € 
monatlich zuzüglich eines Anteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag in Höhe von derzeit 
108,00 € monatlich unabhängig von der tatsächlich gezahlten Vergütung. 

Dieser Antrag auf Erstattung der Vergütung ist vor Beginn der EQ-Maßnahme zu stellen. 
Wenden Sie sich hierzu bitte an den Arbeitgeberservice Ihrer Agentur für Arbeit oder rufen Sie 
die Arbeitgeber-Hotline unter 01801 664466 an.

3. Der Beginn der EQ richtet sich nach den Voraussetzungen des zu Qualifizierenden. Er ist mit 
der Agentur für Arbeit abzustimmen. 

In der Regel muss das Praktikum im Zeitraum 01.10. bis 01.02. beginnen.

Eine Kopie des Vertrages (EQ-Vertrag) ist an Ihre zuständige IHK zu senden. Anschließend er-
halten Sie die Eintragungsbestätigung der Einstiegsqualifizierung zugesandt.

4. Der Vertrag darf nur in einem anerkannten Ausbildungsberuf abgeschlossen werden. Für fast 
jeden Ausbildungsberuf gibt es festgesetzte Qualifizierungsbausteine, siehe Beschreibung 
der EQ-Module (www.dihk.de/pakt/eqs/beispiele.html)

5. Die Dauer der Einstiegsqualifizierung (Praktikum) muss mindestens sechs Monate und kann 
maximal zwölf Monate betragen, aber immer nur bis zum Beginn des nächsten Ausbildungs-
jahres.

6. Die Förderung endet in der Regel im Monat vor Beginn einer regulären betrieblichen Ausbil-
dung. Beispiel: Ausbildungsbeginn kaufmännisch/gewerblich 01.08. Ende EQ 31.07.

7. Die Probezeit beträgt max. zwei Monate bei einer Dauer der Einstiegsqualifizierung von 10-12 
Monaten, sonst einen Monat.

8. Die regelmäßige tägliche Qualifizierungszeit beträgt 8 Stunden.

9. Der Urlaub wird nach den geltenden Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes bzw. 
Bundesurlaubsgesetzes gewährt.

10. Nach Abschluss der Einstiegsqualifizierung stellt das Unternehmen ein betriebliches  Zeugnis 
aus. Bei entsprechenden Leistungen stellt die Industrie- und Handelskammer für das Berufsfeld 
ein Zertifikat aus, das bei der Ausbildung in dem  Ausbildungsberuf zur Anrechnung  von 
sechs Monaten führen kann. 

11. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.ihk-schleswig-holstein.de 
oder hier: Einstiegsqualifizierung (Dokument 15375) 

12. Wenn Sie weitere Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte telefonisch oder per Email an Ihre 
IHK – Kontaktdaten siehe oben!

mailto:service@flensburg.ihk.de
http://www.dihk.de/themenfelder/aus-und-weiterbildung/ausbildung/einstiegsqualifizierungen
http://www.dihk.de/themenfelder/aus-und-weiterbildung/ausbildung/einstiegsqualifizierungen
http://www.ihk-schleswig-holstein.de/bildung/ausbildung/foerderung/einstiegsqualifizierung/
http://www.ihk-schleswig-holstein.de/
http://www.dihk.de/pakt/eqs/beispiele.html
mailto:paulsen@ihk-luebeck.de
mailto:wohlgehagen@kiel.ihk.de


Einstiegsqualifizierungsvertrag
gemäß § 235 b Sozialgesetzbuch III

Zwischen (Arbeitgeber)

Firmenname:

Straße, PLZ, Ort: 
Telefon:

und (zu Qualifizierende/r)

Name, Vorname: Geschlecht:  m      w  

geboren am: in Staatsangehörigkeit:

Straße, PLZ., Ort:

Schulabschluss:  ohne   Hauptschule  Realschule  andere   

ggf. gesetzlich vertreten durch:

Name, Vorname:

Straße, Plz., Ort:

wird nachstehender Vertrag über die 

Einstiegsqualifizierung geschlossen.

Die Einstiegsqualifizierung ist auf die Vermittlung und Vertiefung von Grundlagen für den Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit ausgerichtet. 

Die zu vermittelnden Kenntnisse und Fertigkeiten bereiten auf einen anerkannten Ausbildungsberuf vor. Die Beschreibung der Einstiegsquali-

fizierung liegt als Anlage bei.

1. Die Einstiegsqualifizierung dauert  Monate. Sie beginnt am  und endet am .

2. Die Probezeit beträgt   1(siehe Fußnote!).

3. Die regelmäßige tägliche Qualifizierungszeit beträgt  Stunden.

4. Der Arbeitgeber zahlt dem zu Qualifizierenden eine Vergütung in Höhe von monatlich  €.

5. Der Arbeitgeber gewährt dem zu Qualifizierenden Urlaub nach den geltenden Bestimmungen des BUrlG/JArbSchG. Für die Dauer der 

Einstiegsqualifizierung besteht ein Urlaubsanspruch von   2.

6. Der Arbeitgeber stellt dem zu Qualifizierenden nach Abschluss der Einstiegsqualifizierung ein betriebliches Zeugnis3 aus.

7. Der zu Qualifizierende wird sich bemühen, die Fertigkeiten und Kenntnisse zu erwerben, die erforderlich sind, um das Qualifizierungsziel 

zu erreichen. Er verpflichtet sich zu lernen und an den Qualifikationsphasen teilzunehmen. Das Qualifizierungsziel ist erreicht, wenn der 

Betrieb mindestens vier der Beurteilungskriterien mit mindestens „ausreichend erkennbar“ bewertet.

8. Während der Probezeit kann der Vertrag jederzeit ohne Einhalten einer Kündigungsfrist von beiden Seiten gekündigt werden. Nach der 

Probezeit kann der Vertrag nur aus einem wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden. Der zu Qualifizie-

rende kann, wenn er die Einstiegsqualifizierung aufgeben oder eine andere Beschäftigung aufnehmen will, mit einer Kündigungsfrist von 

4 Wochen kündigen. Die Kündigung muss schriftlich und im Fall von Satz 2 und 3 unter Angabe der Kündigungsgründe erfolgen.

9. Der zu Qualifizierende verpflichtet sich, über die während der Einstiegsqualifizierung erlangten betriebsspezifischen Kenntnisse Still-

schweigen zu bewahren.

Ort, Datum Unterschrift Arbeitgeber Unterschrift zu Qualifizierender/
Unterschrift gesetzlicher Vertreter

Bitte reichen Sie eine Kopie des Vertrages bei Ihrer IHK ein!

1 Die Probezeit soll bei einer Einstiegsqualifizierung von 12 Monaten höchstens zwei Monate betragen. Sie ist im übrigen nach der Dauer er 
Einstiegsqualifizierung zu bemessen.
2 Nichtzutreffendes bitte streichen
3  Mustervordrucke für die betrieblichen Zeugnisse sind bei der zuständigen IHK erhältlich.
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